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prozeß der Produktions- und 
Zirkulationsfonds in der Repro
duktion, die gesellschaftliches 
Eigentum sind. Auf der Grund
lage des verbindlichen zentralen 
staatlichen Plans plant und leitet 
der Betrieb den Kreislauf und 
Umschlag seiner Fonds. In allen 
Phasen des Kreislaufprozesses 
sind ständig materielle Mittel 
und lebendige Arbeit gebunden, 
die die materiellen Fonds und 
den Arbeitsfonds des Betriebes 
bilden. —► Fonds

Kreisleitung der SED —>■ Partei- 
autbau der SED

Kreistag: das von den wahlbe
rechtigten Bürgern des Kreises 
gewählte Organ der sozialisti
schen Staatsmacht der Arbeiter 
und Bauern im Kreis (—»■ ört
liche Volksvertretungen). Ihm ge
hören, entsprechend der Bevölke
rungszahl des Kreises, 45 bis 
120 Abgeordnete an. Er verwirk
licht unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasse auf der Grund
lage der Beschlüsse der Volks
kammer und des Ministerrates, 
des Bezirkstages und seines Ra
tes im Kreis in enger Verbindung 
mit den Werktätigen und ihren 
gesellschaftlichen Organisationen 
die Staatspolitik der Arbeiter- 
und-Bauern-Macht der DDR. Der 
K. wählt als seine Organe den —>- 
Rat des Kreises und die ständi
gen Kommissionen des K. Er 
tritt in der Regel einmal in zwei 
Monaten zur Tagung zusammen. 
Der K. verwirklicht durch seine 
Tagungen, durch seinen Rat, 
seine ständigen und zeitweiligen 
Kommissionen, durch das Wirken 
der Abgeordneten im Betrieb 
und im Wohngebiet die Einheit 
von Beschlußfassung, Kontrolle 
und Durchführung. Der K. be
schließt den Fünfjahrplan und! 
den Jahresplan des Kreises. Im 
Mittelpunkt seiner Tätigkeit

steht die Leitung und Planung 
derjenigen Bereiche, die auf die 
Entwicklung sozialistischer Ar- 
beits-. Wohn- und Lebensbe
dingungen der Bevölkerung in 
den Städten und Gemeinden ge
richtet sind. Er beschließt Maß
nahmen zum planmäßigen Aus
bau des Bildungswesens, zur 
Entwicklung des Wohnungsbaus 
und der Werterhaltung, des Han
dels und der Versorgung, des 
Gesundheitswesens, der Kultur 
und des Sports. Der K. trifft Ent
scheidungen zur territorialen Ko
ordinierung und zur territorialen 
Sicherung der Entwicklung zen
tral- und bezirksgeleiteter Be
triebe und Einrichtungen, zur 
Durchführung territorialer Inve- 
stitions- und Rationalisierungs
komplexe. Der K. faßt Beschlüsse 
zur Unterstützung der Landwirt
schaft bei der Erfüllung der 
Pläne und zur Entwicklung der 
sozialistischen Gemeinschafts
arbeit der Städte und Gemeinden 
seines Territoriums zur Lösung 
komplexer Aufgaben der wirt
schaftlichen und gesellschaftli
chen Entwicklung. Durch seine 
Beschlüsse und die Tätigkeit 
seiner Organe trägt der K. dazu 
bei, die Stadtverordnetenver
sammlungen (der kreisangehöri
gen Städte) und die Gemeinde
vertretungen zur Wahrnehmung 
ihrer verfassungsrechtlichen Ver
antwortung zu befähigen. Er 
sichert ihre maßgebliche Mitwir
kung an der Ausarbeitung sei
ner Entscheidungen, wenn diese 
die Bedürfnisse der Werktätigen 
in den Städten und Gemeinden 
betreffen.

Krieg: Fortsetzung der Politik 
von Klassen, Völkern, Nationen, 
Staaten oder Koalitionen mittels 
organisierter bewaffneter Ge
walt zur Durchsetzung politi
scher Ziele und ökonomischer 
Interessen. Der K. entwickelte


